
sind Ihnen schließen sich wel Gruppen VO  - K- 1R  HENRE  HT
„Dokumenten“ an, grundsätzlicher die erste, Die Rechtssprache desstärker als Apercu die zweite. Literatur, Codex [uris Canonicl. Eine kritische Unter-Verzeichnisse Vo Liedern und Schallplatten
un VO' experimentierenden un kontakt- suchung. Unveränderter Nachdruck der Aus-
suchenden Gruppen, ferner annn die Erlasse gabe 1937 Schöningh, Paderborn 1967.
Vo  ; Uppsala 1968 und die entspr. Passagen art.

Als 1937 diese Untersuchung erschien, wurdeder Liturgiekonstitution des Vaticanum 1{1 ihr sofort große Beachtung geschenkt undSOWIie deren schrittweise Durchführung TUN-
den das Werkbuch ab un! machen als hohes Lob gyezollt, stellte sS1ie doch eın VOT-

Materialsammlung gut brauchbar. Fertige zügliches Hilfsmittel ZUT Interpretation des
und sogleich verwendbare Rezepte 11 der kirchlichen Gesetzbuches dar, das 20 Jahre

vorher als iıne für die damalige eit großeBand nicht geben, ohl ber Denkanstöße Leistung mit Zustimmung un Freude be-un Beispiele für diejenigen, denen Liturgie
nıe etiwas Fertiges un zeitlos Gültiges ist grüßt worden wWAar. Die sofort einsetzende

systematische Durchforschung in verschiede-HAN, Vom hleibenden Sınnn nen Richtungen mußte freilich uch manchechristlicher Leste Herder, Wien 1969, „Schönheitsfehler“ feststellen, die 111 -Ln 120.—-, DM/sfr 19.50 konsequente Anwendung mancher Termini,Um Vo bleibenden Sinn christlicher este
sprechen, könnte INa den großen KOSmos

wofür das „matrımon1um legitimum“” eın be-
kanntes Schulbeispiel darstellt. Mörsdorfsder göttlichen Heilsökonomie und dessen Untersuchung über die Rechtssprache kommtliturg. Vergegenwärtigung 1 Kirchenjahr 1n dieser Hinsicht großes Verdienst Zdarstellen un PSs annn dem Leser überlas- S1C ist In ihrer Art bis heute unübertroffen

SeN, Was damit anfängt. Das ware  V sicher
nicht absolut falsch un! wWar 'uch die gan- geblieben. Der unveränderte Nachdruck nach

Jahren entsprach einem allgemeinen Be-gıge bisherige Methode. Man kann ber auch dürfnis. Die Arbeit besitzt heute, da derdem Gegenwartsmenschen mi1t seinen Pro- Reform des kanonischen Rechtes gearbeitetblemen und seinem angefochtenen Glauben wird, eUue Aktualität. Der VE ıst selbernachgehen un dort, iInan ihn einholt, 1n Mitglied der hiefür estimmten Kommis-seine Situation hinein VO  3 dem sprechen, Was
das Fest ihm anz konkret sein könnte. Das S10N. Im Vorwort ZUur Neuauflage spricht

die Hoffnung aQus, dafß SeINn Buch ein1ges zuist sicher didaktisch klüger un! wWwıe INr Gelingen der Reformarbeit beizutragen Vei-scheint auch seelsorglich erfolgverspre- mOge. Jlle der Kirche und ihremchender. Zudem auch haargenau die Methode
des Holländischen Katechismus. Möglich, daß Recht Interessierten pflichten dieser Erwar-
dabei annn keine Nn Systematik heraus- tung bei
kommt; ber Was annn „ankommt”“, kann Die Errichtung der Diözesenechte Lebenshilfe sein. Z1ps5, Neuschl un Rosenau (1776) nd dasDer VFE (Jg. 1st cpeit 1957 Ordinarius
für allgemeine un vergleichende Religions- königliche Patronatsrecht In Ungarn, (Band
psychologie 1ın ijmegen. Die In diesem der Beihefte zu Osterr. Archiv für Kir-

chenrecht, in Verbindung mı+ dem Slowaki-Bande vorgelegten Darlegungen un Be- schen Institut Rom-Cleveland Band VI dertrachtungen sind zu einem großen eil schon Slowakischen Studien.) (AVI 11. 160.) Herder,vorher 1n Zeitschriften und Zeitungen P1I- Wien 1968 6  art DM/sfr 12.30.schienen und haben entsprechende KResonanz
un Besprechung gefunden. Daraus entsteht Als 1968 die kirchliche Neuordnung in der

Slowakei 1 Gespräch WarT, traf sich gut,ıne großartige Einleitung den grund- daß über ıne fast 200 Jahre Ffrüher durch-sätzlichen Fragen Vo  a} „Konservativ“ un!:
„Fortschrittlich‘, die allein schon n ihrer geführte Neuordnung, nämlich über die Er-
klugen Ausgewogenheit lesenswert ist Man richtung der Diözesen Zips (Spi3), Neusochl
mMuUu ohl 1 redlichsten Sinne „rechtgläu- (Banskä Bystrica) und Osenau (RoZnava)
big  44 un azu Psychologe se1in, etwas diese vorzügliche Studie erschien. (Die B“
schreiben können. nannten Bistümer 1776 ungarisch,

heute sind S1e slowakisch.) VF geht dar-In solcher Weise pOsiıtiv voreingenommen
für den W3 liest INa aufgeschlossen un u den historischen Ablauf dieses Ereig-
mit großem Gewinn Seite für eite, Was n1ısses unter Heranziehung der einschlägigen

den großen Festen der Kirche Sagen Urkunden un! Akten aus den Archiven VO

hat. Um ihm annn am Schluß bei seinen Wien, Budapest und Kom exakt darzustellen
un darüber hinaus das rechtliche FundamentÜberlegungen ZUuUr Totenliturgie, Zu Kran-

kensakrament, ZzZu Unterscheidung VoO  j Kin- herauszuarbeiten, das diesem eigenmächtigen
der- un mündigem Glauben un! der Er- Vorgehen des Wiener Hofes ıunter Maria
lösungsbedürftigkeit auch einer mündigen Theresia als Ausgangspunkt dienen konnte.
Welt zuzustimmen. Es War hne Z weifel eın VO  - Staatskanzler
Ein schr schönes, reifes un: empfehlenswer- Kaunitz klug gesteuerter, unter Umgehung
tes Buch der Verletzung wichtiger Grundsätze des
Wien Johannes Emminghaus Kirchenrechts durchgeführter Akt des Oster-
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sind. Ihnen schließen sich zwei Gruppen von 
,,Dokumenten" a'n, grundsätzlicher die erste, 
stärker als Aper~u die zweite. Literatur, 
Verzeichnisse von Liedern und Schallplatten 
und von experimentierenden und kontakt­
suchenden Gruppen, ferner dann die Erlasse 
von Uppsala 1968 und die entspr. Passagen 
der Liturgiekonstitution des Vaticanurn II 
sowie deren schrittweise Durchführung run­
den das Werkbuch ab und machen es als 
Materia'Isarnrnlung gut brauchbar. Fertige 
und sogleich verwendbare Rezepte will der 
Band nicht geben, wohl aber Denkanstöße 
und Beispiele für diejenigen, denen Liturgie 
nie etwas Fertiges und zeitlos Gültiges ist. 

FORTMANN HAN, Vom bleibenden Sinn 
christlicher Feste. {248.) H erder, Wien 1969, 
Ln. S 120.-, DM/sfr 19.50. 
Um vorn bleibenden Sinn christlicher Feste 
zu sprechen, könnte man den großen Kosmos 
der göttlichen Heilsökonornie un_d de~sen 
liturg. Vergegenwärtigung im K1rcheniahr 
darstellen und es dann dem Leser überlas­
sen was er damit anfängt. Das wäre sicher 
nicht absolut falsch und war a"uch die gän­
gige bisherige Methode. Man kann aber auch 
dem Gegenwartsmenschen mit seinen Pro­
blemen und seinem angefochtenen Glauben 
nachgehen und dort, wo man ihn einholt, in 
seine Situation hinein von dem sprechen, was 
das Fest ihm ganz konkret sein könnte. Das 
ist sicher didaktisch klüger und - wie mir 
scheint - a"uch seelsorglich erfolgverspre­
chender. Zudem auch haargenau die Methode 
des Holländischen Katechismus. Möglich, daß 
dabei dann keine ganze Systematik heraus­
kommt; aber was dann „ankommt", kann 
echte Lebenshilfe sein. 
Der Vf. (Jg. 1912) is t seit 1957 Ordinarius 
für allgemeine und vergleichende Religions­
psychologie in Nijrnegen. D ie in diesem 
Ba'nde vorgelegten Darlegungen und Be­
trachtungen sind zu einem großen Teil schon 
vorher in Zeitschriften und Zeitungen er­
schienen und haben entsprechende Resonanz 
und Besprechung gefunden. Daraus entsteht 
eine großartige Einleitung zu den grund­
sätzlid,en Fragen von „Konservativ" und 
Fortschrittlich", die allein schon wegen ihrer 

klugen Ausgewogenheit lesenswert ist. Man 
muß wohl im redlichsten Sinne „rechtgläu­
big" und dazu Psychologe sein, um so etwas 
schreiben zu können. 
In solcher Weise positiv voreingenommen 
für den Vf. liest man aufgeschlossen und 
mit großem Gewinn Seite für Seite, was er 
zu den großen Festen der Kirche zu sagen 
hat. Um ihm dann a"rn Schluß bei seinen 
Überlegungen zur Totenliturgie, zum Kran­
kensakrament, zur Unterscheidung von Kin­
der- und mündigem Glauben und der Er­
lösungsbedürftigkeit auch einer mündigen 
Welt zuzustimmen. 
Ein sehr schönes, reifes und empfehlenswer­
tes Buch. 
Wien Johannes H. Emminghaus 
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K I RCHENRECHT 

MÖRSDORF KLAUS, Die Rechtssprache des 
Codex luris Canonici. Eine kritische Unter­
suchung. Unveränderter Nachdruck der Aus­
gabe 1937. {424.) Schöningh, Paderborn 1967. 
Kart. DM 30.-. 
Als 1937 diese Untersuchung erschien, wurde 
ihr sofort große Beachtung geschenkt und 
hohes Lob gezollt, stellte sie doch ein vor­
zügliches Hilfsmittel zur Interpretation des 
kird,lichen Gesetzbuches dar, das 20 Jahre 
vorher als eine für die damalige Zeit große 
Leistung mit Zustimmung und Freude be­
grüßt worden war. Die sofort einsetzende 
systematische Durchforschung in verschiede­
nen Richtungen mußte freilich auch manche 
,,Schönheitsfehler" feststellen, z. B. die _in_­
konsequente Anwendung mancher Term1m, 
wofür das „matrirnonium legitirnum" ein be­
kanntes Schulbeispiel darstellt. Mörsdorfs 
Untersuchung über die Rechtssprache kommt 
in dieser Hinsicht großes Verdienst zu, 
sie ist in ihrer Art bis heute unübertroffen 
geblieben. Der unveränderte Nachdruck nach 
30 Jahren entsprach einem allgemeinen Be­
dürfnis. Die Arbeit besitzt heute, da an der 
Reform des kanonisd,en Rechtes gearbeitet 
wird, neue Aktua'lität. Der Vf. ist selber 
Mitglied der hieHir bestimmten Kommis­
sion. Im Vorwort zur Neuauflage spricht er 
die Hoffnung aus, daß sein Buch einiges zum 
Gelingen der Reformarbeit beizutragen ver­
möge. Alle an der Kird,e und an ihrem 
Red,t Interessierten pflichten dieser Erwar­
tung bei. 

TOMKO JOSEF, Die Errichtung der Diözesen 
Zips, Neusohl und Rosenau (1776) und das 
königlid1e Patronatsrecht in Ungarn. (Band 8 
der Beihefte zum Österr. Archiv für Kir­
chenred,t, in Verbindung mit dem Slowaki­
schen Institut Rorn-Cleveland Band VI der 
Slowa'kischen Studien.) (XVI u. 160.) Herder, 
Wien 1968. Kart. S 76.-, DM/sfr 12.30. 
Als 1968 die kirchliche Neuor,dnung in der 
Slowakei im Gespräd, war, traf es sich gut, 
daß über eine fast 200 Jahre früher durrn­
geführte Neuordnung, nämlich über die Er­
rid,tung der D iözesen Zips (Spis), Neusoh1 
(Banska Bystrica) und Rosenau (Roz1"\ava) 
diese vorzügliche Studie erschien. (Die . ge­
nannten Bistümer waren 1776 ungan sch, 
heute sind sie slowakisch.) Vf. geht es dar­
um den historisd,en Abla'uf dieses Ereig­
nis;es unter Heranziehung der einschlägigen 
Urkunden und Akten aus den Archiven von 
Wien, Budapest und Rom exakt darzustellen 
und darüber hinaus das rechtliche Fundament 
h erauszuarbeiten, das diesem eigenmächtigen 
Vorgehen des Wiener Hofes unter Maria 
Theresia als Ausgangspunkt dienen konnte. 
Es war ohne Zweifel ein von Sta·atskanzler 
Kaunitz klug gesteuerter, unter Umgehung 
oder Verletzung wichtiger Grundsätze des 
Kirchenrechts durchgeführ ter Akt des öster-


